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Notfall: Was ist zu tun? 

1.  Ruhig bleiben 

2. Situation überblicken 

3. Überlegen: gibt es eine Gefahr? 

4. Agieren: Retter kann auch gefährdet sein, deshalb Gefahrenzone 
sichern / Dritte evakuieren / Nothilfe leisten 

5. (Ärztliche) Hilfe anfordern:  
 

Alarmieren 

 Sanität 144 

 REGA 1414 

 Vergiftungsnotfälle (Tox Infozentrum) 145 

 Polizei 117 

 Feuer 118 

 Arzt Dr. Perrin, Mühlegasse 1 033 722 31 31 

 Spital Zweisimmen 033 729 26 26 

6. Verunfallten nicht alleine lassen 

7. Betriebsleiter oder Arbeitssicherheits-Beauftragten 
benachrichtigen 

Lebensrettende Sofortmassnahmen 

1. Lagern nach Art der Verletzung; reagiert ein Verletzter weder auf 
Ansprechen noch auf Schmerzreize (kneifen) → in 
Bewusstlosenlage lagern 

2. Beatmen 

3. Blutung stillen 

4. Überwachen 

Betrieb: 

Mountain Ice-Cream AG 

Bewilligungs-Nr.: 74856132 

Freigabe durch: Elias Kneubühler 

Wer ? 

Name des Retters 

Name:  ______________  
Firma:   Mountain Ice-Cream 
Adresse: Gewerbestrasse 6a 
Ort:          3770 Zweisimmen 
Tel.:          033 748 71 61 
Koordinaten: 46°33‘39‘‘N 
                         7°22‘33‘‘O 

� 

Wann ? 

Genaue Zeitangabe  
des Unfalles 

� 

Wieviele ? 

Anzahl der Verunfallten, 
Art der Verletzungen 

� 

Was ? 

Art des Unfalles 

� 

Wo ? 

Ort des Unfalles 

� 

Anderes ? 

Verletzt, eingeklemmt, 
Giftstoffe vorhanden etc. 

� 

Bei der Alarmierung müssen folgende Angaben bekannt sein: 


